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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.04.1960

Norm

ABGB §1327 e

ASVG §332 C

Rechtssatz

Bei Errechnung des Deckungsfonds ist eine Prognose für die Zukunft zu tre5en, die sich allerdings nur in seltenen

Fällen mit Sicherheit absehen läßt; es genügt daher, eine nach den Umständen mit großer Wahrscheinlichkeit zu

erwartende Entwicklung zugrunde zu legen.

Entscheidungstexte

2 Ob 159/60

Entscheidungstext OGH 27.04.1960 2 Ob 159/60

2 Ob 20/66

Entscheidungstext OGH 17.02.1966 2 Ob 20/66

Beisatz: Spätere Neuberechnung des Deckungsfonds zulässig, wenn der Getötete die später eingetretene

Erhöhung seines Einkommens mitgemacht hätte. (T1) Veröff: RZ 1966,164

2 Ob 31/86

Entscheidungstext OGH 08.07.1986 2 Ob 31/86

nur: Bei Errechnung des Deckungsfonds ist eine Prognose für die Zukunft zu treffen. (T2)
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